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Protokoll
Erklärung des . . .  (Namen und Ortsangaben sind aus
Sicherheitsgründen weggelassen).
Zwei Wochen vor der „Volksbefragung“ wurde ich von 
dem Bürgermeister . . . aufgefordert, mich als Wahl
helfer für die „Volksbefragung“ zur Verfügung zu stel
len. Ich habe versucht, die Annahme dieses Auftrages 
zu verweigern, da ich mir in etwa klar darüber war, daß 
es sich bei der „Volksbefragung“ wiederum nicht um 
eine Wahl im wirklichen Sinne handeln dürfte. Schließ
lich mußte ich den besonderen Umständen Rechnung 
tragen und meine Zustimmung geben. Als Wahlhelfer 
eingeladen, wurde mir die Punktion des Schriftführers 
übertragen. Als solcher habe ich . . .  die Namen der 
zur Abstimmung erschienenen Personen auf den mir 
vorgelegten Listen abgestrichen. In meinem Stimmlokal 
waren Wahlkabinen aufgestellt und ich kann sagen, daß 
die Wahlkabinen fast ausschließlich von allen Stimm
berechtigten zur Abgabe der Stimme aufgesucht wurden. 
Es wurde auch seitens des Wahlvorstehers auf das Vor
handensein der Wahlkabinen ausdrücklich hingewiesen.

Bemerken möchte ich noch, daß die Wahlurnen des 
Nachts in den Wahllokalen verblieben, und zwar unter 
Bewachung von Funktionären der verschiedenen Par
teien. In den Wahllokalen selbst hielten sich ständig 
SED-Angehörige auf. Personen, die mir als Angehörige 
des SSD bekannt sind, konnte ich jedoch nicht feststellen.
Vor Auszählung der Stimmen wurden die Wahlleiter zu 
dem Bürgermeister gerufen. Dort waren Funktionäre 
der SED-Kreisleitung und andere fremde Personen an
wesend. Die Unterredung, in der Vorschriften für die 
Auszählung der Stimmen durchgesprochen wurden, 
dauerte lange Zeit an und war, soweit ich gehört habe, 
recht heftig.

Der Wahlleiter nahm nunmehr die Auszählung der Stim
men vor. Während er anfänglich die Stimmzettel hoch
hielt und vorzeigte, nahm er bald davon Abstand und be
merkte jeweils bei dem in die Hand genommenen Stimm
zettel von sich aus „Für den Frieden“ oder „Ungültig" 
und legte selbst die Stimmscheine in drei Gruppen ab. 
Das Wahllokal war fast ausschließlich angefüllt mit 
FDJlern und SED-Mitgliedem, die offenbar hinbeordert 
waren, um anderen Personen wegen Überfüllung des 
Wahllokals den Zutritt unmöglich zu machen. Nachdem 
auf diese Weise die Stimmauszählung erfolgt war, begab 
sich der Wahlleiter mit den nach seinem Belieben für 
ungültig herausgesuchten Stimmzetteln erneut zu dem 
Bürgermeister, um alsdann mit dem Ergebnis zurück
zukehren, daß nun noch einmal von diesem y3 ohne jeg
lichen Kommentar zu den Ja-Stimmen hinzugegeben 
wurde. Während der Abwesenheit des Wahlleiters habe 
ich persönlich feststellen müssen, daß allein schon zu 
diesem Zeitpunkt unter den Ja-Stimmen sich mehrere 
Zweihunderter-Packungen (so waren die Stimmzettel 
gebündelt) ungültige und keine Stimmen befanden, so 
daß also die von dem Wahlleiter dem Bürgermeister vor
gewiesenen ungültigen Stimmen ohnehin nur einen 
Bruchteil der tatsächlich abgegebenen ungültigen und 
Gegenstimmen darstellten. Einen genauen Überblick über 
das wirkliche Wahlergebnis konnte ich mir als Einzel
person nicht verschaffen. Ein Gedankenaustausch mit 
den übrigen Wahlhelfern war insofern unmöglich, als 
während der ganzen Zeit SED-Funktionäre der Kreis
leitung und andere fremde Personen, die mit diesen in
.........  angekommen waren, vor der Tür auf und ab
gingen und unsere Gespräche verfolgten. Aus einer vor

sichtig gemachten Andeutung des zweiten Wahlleiters 
habe ich entnehmen können, daß seiner Auffassung nach 
allein y3 der abgegebenen Stimmzettel weiß geblieben 
oder, und zwar zu einem erheblichen Teil, völlig durchge
kreuzt war oder das Kreuz in dem mit „EVG-Vertrag“ 
bezeichneten Kreis trug bzw. mit Aufschriften, wie „Ihr 
Lumpen“, „Verräter“, „Verbrecher“, versehen war. Der
artige Zettel sind mir auch persönlich zu Gesicht ge
kommen.

Berlin, den 30. Juni 1954
gez.: Unterschrift

*

Auch bei den am 17. Oktober 1954 neuerlich durchge
führten sogenannten Volkswahlen, von denen nunmehr 
die „Abgeordneten" der sowjetzonalen Volkskammer 
und der Bezirkstage ihre Berechtigung ableiten wol
len, im Namen der Bevölkerung zu wirken, wurde dem 
Wähler keine Möglichkeit gegeben, seinen Willen frei 
zum Ausdruck zu bringen. Wie im Jahre 1950 wurde eine 
Einheitsliste vorgelegt. In dieser Einheitsliste war zwar 
auch den Satelliten-Parteien eine bestimmte Anzahl von 
Kandidaten zugebilligt worden. Es durften von ihnen je
doch nur solche Personen benannt werden, gegen die von 
der SED keine Einwendungen erhoben wurden. Die Par
teileitung der Liberal-Demokratischen Partei hatte sogar 
ihre Bezirksverbände angewiesen, vor der Nominierung 
eines Kandidaten die Genehmigung der SED einzuholen. 
(Siehe Aussage Werner Wurche vom 14. Oktober 1954 — 
Dokument Nr. S8.)
Im § 1 des Gesetzes über die Wahlen zur Volkskammer 
am 17. Oktober 1954 vom 4■ August 1954 — GBl. S. 667 
— und im § 1 des Gesetzes über die Wahlen zu den Be
zirkstagen vom gleichen Tage war unter Bezugnahme 
auf Artikel 51 der sowjetzonalen Verfassung eine ge
heime Abstimmung ausdrücklich vorgesehen. Weiter be
stimmten die §§ 37 bzw. 34 der vorgenannten Gesetze, 
daß die Wähler das Recht hätten, auf dem Stimmzettel 
Veränderungen vorzunehmen. In den letzten Tagen vor 
der sogenannten Wahl wurden jedoch, wie 1950, die 
Wählvorstände angewiesen, möglichst eine offene 
Stimmabgabe in ihren Wahllokalen zu erreichen. In den 
meisten Wahllokalen waren zwar Kabinen auf gestellt. 
Diese mußten jedoch so auf gebaut sein, daß sie von den 
Wählern nur sehr umständlich erreicht werden konnten. 
Jeder, der eine Wahlkabine aufsuchen wollte, war also 
gezwungen, sich möglichst auffällig zu machen, so daß 
er fürchten mußte, von den anwesenden Funktionären 
notiert zu werden. Außerdem durften in den Wahlkabi
nen keine Bleistifte ausgelegt werden.
Obwohl auf den Stimmzetteln überhaupt keine Mög
lichkeit vorgesehen war, durch ein Zeichen den Willen 
des Wählers auszudrücken, die aufgestellte Kandidaten
liste also offiziell gar nicht abgelehnt werden konnte, 
fürchteten die Machthaber ein Votum der Bevölkerung. 
Deshalb erhielten die Mitglieder der Wählvorstände wei
ter die Weisung, um das Aufsuchen der Kabinen zu ver
hindern, bei der Übergabe der Stimmzettel die Wähler 
darauf hinzuweisen, daß jeder, der für die Kandidaten
liste sei, die Stimmzettel falten und unmittelbar in die 
Wahlurne werfen könne. Nur derjenige, der g e g e n  
d i e  L i a t e s e i ,  möge in die Wahlkabine gehen.
Allen diesen Unterdrückungsmaßnähmen zum Trotz ist 
auch bei dieser sogenannten Wahl ein verhältnismäßig 
großer Teil der Bevölkerung in die Wahlkabinen gegan
gen. Die Stimmzettel wurden mit Bleistiften, die sich die 
betreffenden Wähler selbst mitgebracht hatten, durch
kreuzt, durchstrichen, mit „Nein“ beschriftet oder sonst
wie ungültig gemacht. Um die gewünschte hohe Prozent
zahl zu erreichen, waren die Machthaber deshalb ge-
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